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I e be n s m i tte I u e b e nrua ch u  n g @ Kre i s- Re utl i n g e n. d e

I h re Anträge vom 1 4.01.2019 nach Verbraucherinformationsgesetz (VlG)

Sehr geehrte Frau ████,

hiermit bestätigen wir den Eingang lhrer Anträge vom 14.01.2019.

Eine Herausgabe von Kontrollberichten sieht das Verbraucherinformationsgesetz (VlG) nicht vor.
Wir legen daher lhre Anträge dahingehend aus, dass Sie lnformationen nach § 2 Absatz 1 Nr. 1

VIG zu allen Daten über festgestellte nicht zulässige Abweichungen von Anforderungen nach dem
Lebensmittelrecht sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den ge-
nannten Abweichungen getroffen wurden, in dem genannten Betrieb für die beiden letzten Be-
triebsprüfungen wünschen.

Wir werden den von lhnen benannten Betrieb zu lhrem Antrag und unserer Antwort insbesondere
zur Frage in Ziffer 2 lhres Antrags gemäß § 5 VIG anhören, wodurch sich die Entscheidungsfrist
um einen weiteren Monat verlängert.

Sie haben der Datenweitergabe gemäß Artikel 21 Datenschutzgrundverordnung widersprochen.
Hierzu haben Sie aus Gründen, die sich aus lhrer besonderen Situation ergeben, das Recht. lhre
besondere Situation haben Sie jedoch nicht dargelegt. Bisher ist lhr Widerspruch somit unbegrün-
det. Wir weisen darauf hin, dass gemäß § 5 Absatz 2 Satz 4 VIG auf Nachfrage des Dritten (be-
troffener Betrieb) diesem Name und Adresse des Antragstellers offen zu legen ist. Wird der Wi-
derspruch zur Datenweitergabe nicht zurückgenommen oder entsprechend begründet, ist
daher eine Bearbeitung lhrer Anträge nicht möglich.

Bitte teilen Sie uns hierzu bis spätestens 06.02.2019 mit, ob Sie lhre Anträge unter
be aufrechterhalten wollen oder lhre Anträge zurücknehmen möchten.

Vorga-

Öff nungszeiten
Mo, Di und Do 8.00-11.30 Uhr
Donnerstag 14.00-17.30Uhr
Freitag 8.00-.12.45 Uhr

Kfz-Zulassungsstelle
Montag bis Mittwoch 7,30-15.00 Uhr
Donnerstag 7.30-'17.30 Uhr
Freitag 7.30-12.45 Uhr
Kreismedienzentrum
l\4ontag bis Freitag 1 0.00 -16.00 Uhr

Konten der Kreiskasse
Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE23 6405 0000 0000 0001 72
BIC: SOLADESl REU
Postbank Stuttgart
IBAN: DE83 6001 0070 0058 4877 04
BIC: PBNKDEFF



Falls Sie lhre Anträge aufrechterhalten, bitten wir weiterhin urn Mitteilung, ob Sie mit lhrer Frage
zu Ziffer 1 nur die durchgeführten Routinekontrollen meinen oder alle lebensmittelrechtlichen Be-
triebsüberprüfungen wie z. B. auch Nachkontrollen oder Anlasskontrollen.

Die Auskunftserteilung ist grundsätzlich bis zu einem Venrualtungsaufwand von 1000 Euro gemäß
§ 7 Absatz 1 VIG gebühren- und auslagenfrei. Allerdings kann dieser Venrualtungsaufwand über-
schritten werden, wenn das betroffene Unternöhmen Einwendungen erhebt oder gar den Rechts-
weg beschreitet. ln diesem Fallwerden kostendeckende Gebühren und Auslagen erhoben.

Die Beantwortung lhrer Anfragen erfolgt aus Datenschutzgründen ausschließlich postalisch.

Mit freundlichen Grüßen


